
Kommentar

Grafen von Zweibrücken-Bitsch gemeinsam die ursprünglich von den Herren von
Kirkel herrührende Hälfte an Burg und Herrschaft Kirkel als Lehen innehatten,
wissen wir ebensowenig, wie die näheren Umstände bekannt wären, unter denen
die Pfalzgrafen bei Rhein die von ihnen ausgegebene Hälfte der Herrschaft Kirkel
wieder einzogen oder nicht erneut als Lehen vergaben. Nach dem wittelsbachi-
schen Teilungsvertrag vom 3. Oktober 1410 14 ^ erhielt Herzog Stephan neben an¬
derem Besitz im nordwestpfalzischen Raum auch die Herrschaft Kirkel. Hierbei
kann es sich, auch wenn das nicht ausdrücklich in der Urkunde vermerkt ist, nur
um denjenigen Anteil handeln, der sich bis dahin in kurpfälzischer Hand befand.

Über den Anteil der Grafen von Saarwerden an der Herrschaft Kirkel sind wir
mangels Quellen wesentlich schlechter unterrichtet und wie die Pfalzgrafen bei
Rhein (vor oder nach der Erbteilung vom 3. Oktober 1410) in den Besitz dieser
Hälfte gelangt sind, kann nur in groben Zügen nachvollzogen werden: König Kon-
rad IV. belehnte im April 1251 Graf Heinrich II. von Saarwerden mit der Burg
Kirkel. Über den Anteil der Grafen von Saarwerden an Kirkel liegen für mehrere
Generationen keine Informationen vor. Nachdem Graf Heinrich 111. von Saarwer¬
den im Juli 1397 als letzter männlicher Namensträger weltlichen Standes gestorben
war, belehnte König Wenzel am 1. Januar 1398 dessen Bruder, den Kölner Erzbi¬
schof und Kurfürsten Friedrich III. von Saarwerden (1370-1414), mit dem die
ältere Linie der Grafen von Saarwerden erlosch, mit dem Lehensgut Kirkel, so wie
es zuvor sein Bruder, Graf Heinrich (III.), und sein Vater, Graf Johann (II.), beses¬
sen hatten; der König stellte es Friedrich frei, seinen ererbten Anteil an Kirkel zu
seinen Lebzeiten seinen Erben zukommen zu lassen; andernfalls solle, wenn er das
nicht täte, die saarwerdische Hälfte an das Reich zurückfallen

1425

1426
. Wie dieser mit

seinem Anteil verfuhr, ist nicht überliefert; wir wissen also nicht, ob er seinen
Anteil veräußerte oder dieser erst nach seinem Tode an die Pfalzgrafen von Zwei¬
brücken gelangte. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß spätestens Herzog
Stephan, auf welche Weise und wann genau auch immer, den saarwerdisehen An¬
teil an Kirkel an sich brachte. Bereits in den ersten erhaltenen Rechnungen des
pfalz-zweibrückischen Kellers zu Kirkel finden sich keine Hinweise oder Reflexe
fremder Teilhabe an der Herrschaft über die nunmehr pfalz-zweibrückische Kelle¬
rei Kirkel.
Die Belehnung der Herzoge von Zweibrücken mit der Herrschaft Kirkel seitens des
Reiches erfolgte nachweislich noch bis ins 15. Jahrhundert. So belehnte König
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